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RS OGH 1953/7/7 4Ob91/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1953

Norm

ABGB §1155

Rechtssatz

Wird dem Dienstnehmer von der Besatzungsmacht verboten, beim Dienstgeber Dienst zu leisten, muß er dem

Dienstgeber die Dienste anbieten; wenn diese auf Grund des Verbotes abgelehnt werden, kann eine Parallele zu den

Fällen gezogen werden, in denen die Besatzungsmacht unmittelbar dem Dienstgeber die weitere Beschäftigung des

Dienstnehmers verboten hat.
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